
 

 
 

 

  

FEHLVERSUCHE IM PRAKTIKUM  
BA-STUDIENGÄNGE LEHRÄMTER CHEMIE UND 

BIOTECHNIK (HR, GYGE, BK) 
 
In §3 der Fachprüfungsordnung für die 
Lehramtsstudiengänge wird geregelt, dass nicht 
bestandene Praktika ein Mal wiederholt werden 
können. Auch abgebrochene Praktika sind 
nicht bestandene Praktika. 

Ein Praktikum gilt als abgebrochen, wenn 
mindestens einer der ersten beiden Termine 
wahrgenommen wurde und ein Abbruch am 
oder nach dem zweiten Termin erfolgt.  

Ein Abbruch des Praktikums ohne Vorlage eines 
Attests gilt als Fehlversuch, d.h. als nicht 
bestandenes Praktikum. Dies hat unmittelbare 
Auswirkungen auf den Studienverlauf (siehe 
auch §25 GPO für die Lehramtsstudiengänge). 

Über ein nicht bestandenes oder abgebrochenes 
Praktikum wird das Prüfungswesen informiert. 
Beim zweiten Fehlversuch sind das 
entsprechende Praktikum und damit auch das 
Bachelor-Studium abschließend nicht bestanden; 
es erfolgt die Exmatrikulation. 
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